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Gerichtliche und administrative Entseheide und Gutachten hetreffend

Lebensmittel und Gebranehsgegenstiinde.
Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichts.

Urteil vom &, Februar 1932,

In einer schweizerischen Zeitschrift erschien im September 1931 das
Inserat einer Apotheke, in welchem « Herbaria-Knoblauchsaft» und Knob-
lauch pulverisiert in Bonbonform angepriesen wurde mit den Worten: « Er
verjiingt den ganzen Korper, reinigt Blut und Darm, schafft gesunde Siifte,
scheidet Harnsfiure aus, beseitigt Fiulnisse und Gérungen im Darm, setzt
den Blutdruck herunter und ist bei Arterienverkalkung, Himorrhoiden, Blut-
wallungen, Blutandrang zum Kopf und Herz, Wechseljahrsheschwerden ein
besthewiihrtes Naturheilmittel ». Darin erblickte das Sanitéitsdepartement des
Kantons X eine Zuwiderhandlung gegen Art. 10, Abs. 2 bis LMV in der
Fassung des BRB vom 22. Juli 1930, weil Knoblauchsaft ein aus der Boden-
frucht Knoblauch gewonnener Fruchtsaft im Sinne von Art. 167 LMPV und
die Knoblauchbonbons ein Gewiirz im Sinne des Art. 231 LMPV seien, und
weil die im fraglichen Inserat diesen Produkten zugeschriebenen gesund-
heitlichen Wirkungen nach medizinischer Auffassung zum Teil nicht bestéin-
den und im {iibrigen umstritten seien. Die inserierende Firma und der Ver-
leger der Zeitschrift wurden der Anpreisung eines Lebensmittels unter
vorschriftswidriger Angabe von Heilwirkungen schuldig erklirt und gemiiss
Art. 41 LMPG zu je Fr. 20. — verurteilt. Gegen dieses Urteil hat der Ver-
leger Kassationsheschwerde ans Bundesgericht eingereicht. Das Sanitiitsde-
partement des Kantons X schliesst auf Abweisung der Beschwerde, u. a.
mit der Bemerkung, es wire erwiinscht, wenn der Kassationshof entschei-
den wiirde, ob der Verkehr mit den in Frage stehenden Produkten unter
die eidg. Lebensmittelgesetzgebung oder unter die kantonale Heilmittelge-
setzgebung falle.

Der Kassationshof zieht in Erwiigung:
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2. Die Verurteilung des Kassationskligers erfolgte auf Grund von
Art. 10, Abs. 2 bis LMPV in der Fassung des BRB vom 22. Juli 1930 iiber
die Abédnderung und Ergéinzung dieser Verordnung, welcher lautet: :

« Bis ist verboten, fiir Lebensmittel in irgend einer Weise Bezeichnungen,
Angaben, Abbildungen etc. zu verwenden, die auf eine krankheitsverhiitende
oder -heilende oder auf eine giinstigere gesundheitliche Wirkung schliessen
lagsen, als sie dem betreffenden Lebensmittel von Natur aus zukommt. »

Ob die Verurteilung bundesrechtsmissig sei, hingt deshalb in erster
Linie von der Frage ab, ob die im Inserat wegen ihrer gesundheitlichen
Wirkung angepriesenen Produkte « Herbaria-Knoblauchsaft » und « Knoblauch-
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pillen» Lebensmittel im Sinne des LMPG seien. Als Lebensmittel im Sinne
des LMPG sind nach der Rechtssprechung des Bundesgerichts (BGE 39 1
252) zu betrachten: die Nahrungsmittel: Produkte, die wegen ihres Gehaltes
an lebenswichtigen Substanzen genossen werden; die Wiirzen: Produkte,
die den Nahrungsmitteln zugesetzt werden, um sie bekbmmlicher zu machen;
die Genussmittel. Die rohe Knoblauchzwicbel fiillt zweifellos zum mindesten
als Wiirze unter den Begriff des Lebensmittels im oben beschriebenen Sinne.
Wenn also im fraglichen Inserat Knoblauchzwiebeln in der angegebenen
Weise angepriesen worden wiiren, so wiirde sich in der Tat fragen, ob
darin nicht eine Uebertretung des Art. 10, Abs. 2 bis LMPV zu erblicken
wiire. Allein es handelt sich hier nicht um Knoblauchzwiebeln, sondern um
Knoblauchpriiparate, fiir welche die Frage, ob sie als Lebensmittel zu be-
trachten seien, selbstindig gelost werden muss. Es ist nun wohl moglich,
dass Knoblauchpriparate dieser Art (im einen Fall der reine Knoblauchsaft,
im andern der getrocknete und pulverisierte Knoblauch selber) in gleicher
Weise wie die Knoblauchzwiebeln noch als Wiirze verwendet werden kinnten.
Aber Tatsache ist, dass sie nicht als solche (unter Hinweis auf mit ihrem
Gebrauch verbundene gesundheitliche Wirkungen) angeboten und zweifels-
ohne gemeinhin auch nicht als solche verwendet werden. Angeboten und
verwendet werden sie vielmehr ausschliesslich wegen ihrer angeblichen ge-
sundheitlichen Wirkung. Die beiden Knoblauchpriparate kommen also nur
als Arzneimittel in Betracht. Die Regelung des Verkehrs mit solchen ist
aber Sache der kantonalen Gesetzgebung. Die Verurteilung des Kassations-
kligers wegen Uebertretung von Art. 10, Abs. 2 bis rev. LMPV ist also
schon deswegen bundesrechtswidrig, weil nicht ein Lebensmittel im Sinne des
LMPG und damit im besondern des Art. 10, Abs. 2 bis LMPV in Frage steht.

Die Kassationsbeschwerde wird gutgeheissen und das angefochtene
Urteil aufgehoben.

Internationale Zusammenfassung der ¢hemischen Dokumentation.

Seit einigen Jahren gewinnea die durch die internationale Organisa-
tion der Dokumentation aufgeworfenen Fragen immer mehr an Bedeutung.
Die Zahl der wissenschaftlichen und technischen Verdffeantlichungen ist
derart gewachsen, dass es immer schwieriger wird, dem Forscher einen
Ueberblick iiber die wesentlichen Fortschritte auf seinem Gebiete zur
Verfiigung zu stellen. Es gibt eine ganze Anzahl Stellen, die es sich
zur stdndigen Aufgabe gemacht haben, das wissenschaftlich-technische
Schrifttum zu sichten, zu ordnen und seine Keantais zu verbreiten.
Damit aber diese Stellen ihrer Aufgabe gewachsen bleiben konnen,
scheint es gegenwirtig unerlisslich, ihre Tétigkeit auf internationaler
Grundlage in Einklang zu bringen.



	Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten betreffend Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände

